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Für eine starke Pflege
(Pflege-Initiative).
Volksinitiative

Pour des soins infirmiers forts
(initiative sur les soins infirmiers).
Initiative populaire

Frist – Délai

CHRONOLOGIE

NATIONALRAT/CONSEIL NATIONAL 16.12.19 (ERSTRAT - PREMIER CONSEIL)
NATIONALRAT/CONSEIL NATIONAL 17.12.19 (FORTSETZUNG - SUITE)
NATIONALRAT/CONSEIL NATIONAL 17.12.19 (FORTSETZUNG - SUITE)
STÄNDERAT/CONSEIL DES ETATS 19.12.19 (FRIST - DÉLAI)
STÄNDERAT/CONSEIL DES ETATS 07.06.21 (ZWEITRAT - DEUXIÈME CONSEIL)
STÄNDERAT/CONSEIL DES ETATS 18.06.21 (SCHLUSSABSTIMMUNG - VOTE FINAL)
NATIONALRAT/CONSEIL NATIONAL 18.06.21 (SCHLUSSABSTIMMUNG - VOTE FINAL)

Präsident (Stöckli Hans, Präsident): Es liegt Ihnen ein schriftlicher Bericht der Kommission vor. Unter dem
Vorbehalt, dass der Nationalrat in der Wintersession 2019 die Vorlage 19.401, "Für eine Stärkung der Pflege,
für mehr Patientensicherheit und mehr Pflegequalität", den indirekten Gegenvorschlag zur Volksinitiative "für
eine starke Pflege (Pflege-Initiative)", annimmt, beantragt die Kommission ohne Gegenstimme, die Frist für die
Behandlung der Volksinitiative nach Artikel 105 Absatz 1 des Parlamentsgesetzes um ein Jahr, d. h. bis zum
7. Mai 2021, zu verlängern.

Häberli-Koller Brigitte (M, TG), für die Kommission: Die eidgenössische Volksinitiative "für eine starke Pfle-
ge", die sogenannte Pflege-Initiative, wurde am 7. November 2017 eingereicht. Gemäss Artikel 100 des Parla-
mentsgesetzes beschliesst die Bundesversammlung innert 30 Monaten nach Einreichung einer Volksinitiative,
ob sie die Initiative Volk und Ständen zur Annahme oder zur Ablehnung empfiehlt. Im vorliegenden Fall läuft
die Behandlungsfrist bis zum 7. Mai 2020. Gestützt auf Artikel 105 Absatz 1 des Parlamentsgesetzes kann
die Bundesversammlung die Frist für die Behandlung einer Volksinitiative um ein Jahr verlängern, wenn ein
Rat über einen Gegenentwurf oder über einen mit der Volksinitiative eng zusammenhängenden Erlassentwurf
Beschluss fasst.
Der Nationalrat hat nun einen indirekten Gegenvorschlag zur Volksinitiative "für eine starke Pflege" verabschie-
det. Deshalb beantragt unsere Kommission ohne Gegenstimme, die Frist für die Behandlung der Volksinitiative
um ein Jahr, das heisst bis zum 7. Mai 2021, zu verlängern.

Die Behandlungsfrist des Geschäftes wird verlängert
Le délai de traitement de l'objet est prorogé
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